
2.3.3 Pflichten des Verladers bei der Übergabe von Versandstücken an den
Fahrzeugführer*)

*) Anmerkung des Autors: Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern zeigt nur die wesentlichen Pflichten.
Die vollständige Palette der Pflichten des Verladers ist den §§ 21, 27, 29 GGVSEB zu entnehmen.

Be- und Entladekontrolle 
– Verkehrs- und Betriebssicherheit

– erforderliche Ausrüstung

– Begleitdokumente

– Transportberechtigung des

Fahrers

Rauchverbot,
Verbot von Feuer und offe-
nem Licht während des Bela-

dens

Zusammenlade- 
verbote und Belade-  
vorschriften beachten

Kennzeichnung bei 

begrenzten Mengen

Kennzeichnung des
Fahrzeuges prüfen
– neutrale orangefar-

– bei Kl. 1 und 7 mit

den geforderten

Großzetteln (links,

rechts und hinten) 

Ladungssiche-
rung nach:

– Abschnitt

7.5.7 ADR

– CTU-Code, 

    CSS-Code

– VDI-Richtlinien

für die Ladungs-

sicherung

Prüfen, welche Art von
Fahrzeug nach ADR

erlaubt ist (offen, 

bedeckt, gedeckt)

Fahrzeugführer auf ge-
fährliches Gut hinwei-
sen
– Stoffbezeichnung

– Klasse, Verpackungs-

gruppe (Hinweis ist

auch bei begrenzter

Menge erforderlich)

Vorschriften über

die Belüftung be-

achten (Gase),

(siehe Vorseite)

Prüfen der Ver-

sandstücke auf

Beschädigungen

Prüfen, ob es für den zu

befördernden Stoff

Versand- oder Mengen-
beschränkungen gibt 

Reinigungszustand vor

Beladung prüfen

Kontrolle der vorschrifts-

mäßigen Kennzeichnung
der Versandstücke und

evtl. Umverpackungen mit

UN-Nummer und Gefahr-

zettel vor der Übergabe

Dichten Verschluss der

Versandstücke bei Gas-
flaschen mit Ventil-

schutzkappe prüfen

2

3)

UN 1830

Vorsichtsmaßnahmen bei
Nahrungs-, Genuss- und
Futtermitteln bei der Ver-

ladung von Versand-

stücken mit Gefahrzetteln

6.1/6.2/9

1

1

3

2

8

6
3

Kennzeichnung der  

Fahrzeuge bei begrenz- 

ten Mengen nach Kapitel 

3.4 vorne und hinten 

(siehe Kap. 1.12.1 S. 103)

– §22 StVO 
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